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Vorwort

Liebe Schülerinnen und Schüler,

in euren Händen haltet ihr die aktuelle Beschlusslage der
LandesschülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz:
Hier findet ihr chronologisch aufgelistet jeden Beschluss, den die LSV
seit der 30. LandesschülerInnenkonferenz gefasst hat, im Gegensatz zu
unserem Grundsatzprogramm also, das nur die wichtigsten Beschlüsse
enthält.

Für alle Beschlüsse gilt natürlich, dass diese auf jeder LSK verändert
werden können! Wenn euch also eine Position nicht gefällt oder ihr
eigene Ideen habt, was die LSV vertreten könnte, kann auf jeder LSK
dazu neu diskutiert und ein neuer Beschluss gefasst werden.

Euer Landesvorstand 2009-2010

Impressum

LandesschülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz
DGB-Haus
Kaiserstraße 26-30
55116 Mainz

Fon: 0 61 31 / 23 86 21  info@lsvrlp.de
Fax: 0 61 31 / 23 87 31   www.lsvrlp.de

April 2013
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55. LSK
Verbesserung der Arbeitsver-
hältnisse von Lehrerinnen und 
Lehrern

Die LandesschülerInnenvertretung 
Rheinland-Pfalz setzt sich nicht nur 
für die Schülerinnen und Schüler ein. 
Sie setzt sich auch für die Förderung 
aller Personen ein, die unmittelbaren 
Einfluss auf die Erziehung und 
Bildung der Schülerinnen und 
Schüler in Rheinland-Pfalz haben. 
Darunter verstehen wir die volle 
finanzielle Bezuschussung von Unterrichtsmaterialien, intensivere 
und praxisorientierte Weiterbildungen mit einer Stärkung von 
pädagogischen und methodischen Elementen, welche voll auf die 
Arbeitszeit angerechnet werden können, sowie einen Rechtsanspruch 
auf diese, eine Senkung der Klassenmesszahlen und hieraus 
resultierend eine Verbesserung der Betreuungsrelation. 

Arbeits-
verhälnisse  
Lehrer-
innen und 
Lehrer

56. LSK
Börse für BLL-Themen zur Unter-
stützung von SVen und Realisie-
rung von SV-Projekten

Die Gründung einer AG zur Erstel-
lung einer Themenbörse (Website) für 
Besondere Lernleistungen (BLL) und 
das Zusammenstellen von dazugehö-
rigen Hintergrundinformationen. 

Börse für 
BLL-The-
men
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54. LSK
Sexualkundeunterricht
Der Landesvorstand setzt sich da-
für ein, dass das Thema Sexualität 
stärker in der Schule verankert wird. 
Dazu sollen die aktuellen, lockeren 
Regelungen, die inhaltlich durchaus 
in die richtige Richtung gehen, durch 
verpflichtende Stunden in den Lehr-
plänen, bspw. im Fach Biologie oder 
Sozialkunde, ersetzt werden. Weiter-
hin soll der Fokus im Unterricht auf 
selbstbestimmte Sexualität gelenkt 
werden, wobei auch die Rolle der 
Frau sowie der Umgang mit Pornographie behandelt werden sollten.
Dazu sollen die LehrerInnen für dieses Thema sensibilisiert werden, um 
verantwortungsvoll und neutral mit dem Thema umgehen zu können. 
Es soll über eineN beauftragteN LehrerIn an den Schulen nachgedacht 
werden. Der Sexualkundeunterricht soll im Fach Biologie von Fach-
leuten (Sexualpädagogen/innen, Therapeuten) begleitet werden.

Sexual- 
kunde- 
unterricht
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53. LSK

Erziehung zu  
kritischem Denken

Die LSV Rheinland-Pfalz soll sich für 
eine Erziehung zu kritischem Denken 
an Schulen in Rheinland-Pfalz ein-
setzen. Dazu soll unter anderem im 
Schulgesetz des Landes Rheinland-
Pfalz der Paragraph §1 (2) die Passage

„In Erfüllung ihres Auftrages  
erzieht die Schule [...] zur Bereitschaft, 
Ehrenämter und soziale und politische Aufgaben im freiheitlich-
demokratischen und sozialen Rechtsstaat zu übernehmen [...]“

geändert werden in:

„In Erfüllung ihres Auftrages erzieht die Schule [...] zur Bereit-
schaft, Ehrenämter und soziale und politische Aufgaben zu über-
nehmen sowie kritisch politische und gesellschaftliche Systeme 
und Handlungen unter Berücksichtigung der historischen Be-
deutung und im internationalen Vergleich zu beleuchten [...].“

Weiterhin möge sich die LSV für eine Änderung 
der Landesverfassung bezüglich Artikel 33

„‚Grundsätze für die Schulerziehung‘
Die Schule hat die Jugend [...] zu sittlicher Haltung und  
beruflicher Tüchtigkeit und in freier, demokratischer  
Gesinnung im Geiste der Völkerversöhnung zu erziehen.“

in:

Erzie-
hung zu 
kritischem 
Denken
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„‚Grundsätze für die Schulerziehung‘
Die Schule hat die Jugend [...] zu sittlicher Haltung und  
beruflicher Tüchtigkeit und in kritischer Auseinandersetzung mit 
politischen Systemen, Handlungen und der freien, demokratischen 
Gesinnung im Geiste der Völkerversöhnung, deren historischer 
Bedeutung und dem internationalen Vergleich zu erziehen.“

Außer der alleinigen theoretischen und juristischen Änderung im 
Schulgesetz bzw. der rheinlandpfälzischen Landesverfassung soll der 
Landesvorstand weiterhin Aktionen starten, die die Forderung und vor 
allem deren Umsetzung durch das Bildungsministerium unterstützen 
und sich unter anderem für eine kritischere Auseinandersetzung mit 
politischen und gesellschaftlichen Themen in der Unterrichts gestaltung, 
aber insbesondere auch im allgemeinen Schulalltag aussprechen.

Frauenrolle in Schulbüchern und Lehrplänen
Der Landesvorstand der LandesschülerInnenvertretung Rheinland-
Pfalz soll sich für eine kritische Hinterfragung und Bearbeitung der 
Rolle der Frau in Schulbüchern und in Lehrplänen einsetzen. Es soll 
nicht das veraltete Bild der Frau des 19. Jahrhunderts beibehalten, 
sondern die Rolle der emanzipierten Frau gestärkt werden. Die Lehr-
pläne in Deutsch und Geschichte sollen mehr Frauen behandeln und 
im Unterricht soll die Rolle der Frau in den einzelnen Geschichts- 
und Literaturepochen kritisch betrachtet und behandelt werden.

Religionsunterricht und religiöse Bezüge
Der Landesvorstand soll sich dafür einsetzen, dass religiöse Bezüge, 
vor allem der Satz zur Erziehung zur Gottesfurcht innerhalb der  
Schule, aus der rheinlandpfälzischen Landesverfassung gestrichen 
werden. Stattdessen fordert die LSV weiterhin ein neutrales Unterrichts-
fach zum Ersatz des aktuellen Religionsunterrichtes. Dieser Unterricht 
soll ein objektives Bild über verschiedene Religionen, Weltanschau-
ungen und Ethik geben sowie über Religionskritik aufklären und 
somit einen umfassenden Eindruck bei den SchülerInnen schaffen.
Der Besuch eines spezifischen Religionsunterrichtes, den es für alle 
Weltreligionen geben muss, soll freiwillig neben dem neuen Unter-

Frauen-
rolle in 
Schul-
büchern 
und Lehr-
plänen

Religions-
unterricht
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richtsfach angeboten werden und ab der Klassenstufe 7 wählbar sein. 
Weiterhin soll mittelfristig darauf hingewirkt werden, dass Religions-
lehrerInnen vom Staat und nicht von der Kirche eingesetzt werden.

Bildungsföderalismus
Die LSV Rheinland-Pfalz soll sich bei einer Lockerung des Ko-
operationsverbotes zwischen Bund und Ländern dafür einsetzen, 
dass die Kompetenz der Länder uneingeschränkt erhalten bleibt. 
Eine Lockerung zur finanziellen Unterstützung wird durchaus 
gewünscht, eine Kompetenzvermischung oder gar eine Übernah-
me durch das Bundesministerium lehnt die LSV jedoch ab.

Vertrauenslehrer
Um ihrem Anspruch, die Vertretung für alle SchülerInnen in 
Rheinland-Pfalz zu sein, auch gerecht werden zu können, fordert 
die LSV die stärkere Förderung und Weiterentwicklung des Am-
tes der Vertrauens-/VerbindungslehrerInnen. Möglichkeiten dazu 
sind beispielsweise eine Reduzierung der Anzahl der Wochen-
stunden für eine/n VertrauenslehrerIn, eine höhere Bezahlung, das 
Ausbauen der Rechte der VertrauenslehrerInnen oder die Entbin-
dung von der gleichzeitigen Rolle eines/r Klassenlehrers/in.

Bildungs-
föderalis-
mus

Vertrau-
enslehrer
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52. LSK 

Unterrichtsausfall
Die LSV möge keine weiteren Ak-
tionen gegen kurzzeitigen Unter-
richtsausfall an rheinland-pfälzischen 
Schulen unternehmen. Stattdessen 
soll sich die LSV dafür einsetzen, 
dass an allen Schulen vielfältige und 
interessante Möglichkeiten der Be-
schäftigung in der unterrichtsfreien 
Zeit zur Verfügung gestellt werden.

MSS-Reform
Die LandesschülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz lehnt die geplante 
Reform der Mainzer Stu-dienstufe grundlegend ab und setzt sich bei-
spielsweise mit dem LAK Protest oder durch einen Zusammenschluss 
mit anderen Organisationen gegen die geplanten Reformen ein. Statt-
dessen fordert die LSV weiterhin eine freie Wahl der Fächerkombina-
tion in der Oberstufe, bei der alle Fächer gleich behandelt werden.

Gründung des LAK Basisarbeit
Es soll der Landesarbeitskreis Basisarbeit gegründet werden. Er 
soll die Arbeit der Basisbeauf-tragten der jeweiligen Kreise und 
Städte und die Arbeit des Landesvorstandes unterstützen, in-dem 
er engagierten SchülerInnen eine Plattform zu Vernetzung der Ba-
sisbeauftragten bietet und Mobilisierungsmethoden vermittelt.

Unter-
richtsaus-
fall

MSS-Re-
form

LAK Basis-
arbeit
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51. LSK 

Gegen Unterrichtung eines 
MSS-Kurses durch noch nicht 
fertig ausgebildete Lehrkräfte

Die 50. LSK möge beschließen, dass 
die LSV sich dafür einsetzt, dass 
noch nicht fertig ausgebildete Lehr-
kräfte, wie PraktikantInnen oder 
ReferendarInnen, einen Kurs der 
Oberstufe nicht eigenständig un-
terrichten dürfen, sofern dadurch 
der eigentliche Unterricht durch 
die Lehrperson ersetzt wird. Vertretungsstunden dürfen von Prak-
tikantInnen und ReferendarInnen übernommen werden.

Fahrtkostenerstattung
Die LSV Rheinland-Pfalz soll sich für eine kostenfreie Beförderung 
von Schülerinnen und Schülern im ÖPNV von ihrem Wohn- zu 
ihrem Schulort, unabhängig von Entfernung, Schulart und Ein-
kommen der Eltern einsetzen. Dabei sollen die Kosten allen Schüle-
rinnen und Schülern, die in Rheinland-Pfalz eine Schule besuchen, 
gleichermaßen erstattet werden. Hierzu gehören insbesondere 
auch Schülerinnen und Schüler, die nicht im Kreis, dem ihre Schu-
le angehört, oder sogar in einem Nachbarbundesland wohnen.

Unterricht 
in der MSS

Fahrtkos-
tenerstat-
tung
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49. LSK
Überwachung
Der LaVo soll sich gegen immer neue 
und schärfere Überwachungsgesetze 
(z.B. Vorratsdatenspeicherung, BKA-
Gesetz und neue Versammlungsge-
setze) einsetzen. Dazu soll die LSV 
entsprechenden Bündnissen beitreten 
und sie bei Aktionen unterstützen.

Bildungsstreik
Der Landesvorstand der LSV und 
der LAK Protest sollen sich da-
für einsetzen, dass sich in allen 
großen Städten in Rheinland-Pfalz Bündnisse zur Vorbereitung 
lokaler Aktionen zu Bildungsstreiks bilden, die statt finden. Zwei 
Delegierte von lokalen Bündnissen in Rheinland-Pfalz sollen Fahrt-
kosten für bundesweite Treffen von der LandesschülerInnenvertre-
tung erhalten. Die LandesschülerInnenvertretung unterstützt alle 
Bildungsstreiks ideell, sofern deren grundsätzliche Forderungen 
mit denen der LandesschülerInnenvertretung übereinstimmen.

Landesarbeitskreise
Die LandesschülerInnenkonferenz möge beschließen: Es sollen wie-
der Landesarbeitskreise eingerichtet werden. Die Landesarbeitskreise 
sollen immer nur für ein Arbeitsjahr bestehen und auf einer LSK mit 
einfachem Antrag neu eingerichtet werden. Den Landesarbeitskreisen 
soll nach Bedarf Geld in angemessenem Rahmen für Aktionen oder 
Arbeitsvorhaben zur Verfügung gestellt werden. Die LAKe sollen wie-
der als offene Arbeitskreise für interessierte SchülerInnen fungieren.

Gründung des LAK Protest
Die LandesschülerInnenkonferenz möge beschließen: Es wird wieder 
einen LAK Protest geben. Der Landesarbeitskreis setzt sich kritisch mit 
unterschiedlichen Protestformen auseinander und evaluiert für die 
LandesschülerInnenvertretung, welche Protestformen in Frage kom-

Überwa-
chung

Bildungs-
streik

LAKe

LAKe
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men. Der LAK bereitet konkret Proteste vor und vernetzt die protes-
tierenden Gruppen innerhalb der LandesschülerInnenvertretung. 

Gründung des LAK Umwelt
Es wird wieder einen LAK Umwelt geben. Der Landesarbeits-
kreis setzt sich mit Umweltschutz an Schulen auseinander und 
sucht Ansätze für die Umsetzung des Grundsatzprogramms 
zu diesem Thema. Durch Aktionen und Broschüren wird ver-
sucht, dem Umweltschutz an Schulen mehr Raum zu geben.

Gründung des LAK Antirassismus
Es gibt wieder einen LAK Antirassismus. Der LAK Antirassis-
mus setzt sich mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit an Schu-
len auseinander und unterstützt die Bildung der SchülerInnen zu 
diesem Themenkomplex. Der LAK-AntiRa führt auch Demons-
trationen oder Aktionen durch, die gegen Rassismus gerichtet 
sind und setzt sich für entsprechende Projekte an Schulen ein.

Homosexualität, Sexuelle Orientierung
Die LSK möge beschließen, dass die LSV sich um die Aufklärung 
und Enttabuisierung von Homo-, Bi-, Inter- und Transsexualität in-
nerhalb der Schule kümmert. Dieser Prozess soll durch Kooperati-
on mit Verbänden, der Unterstützung der Christopher Street Days, 
Seminaren, sowie die öffentliche Debatte angestoßen werden.

Eine Schule für Alle – die Gemeinschaftsschule
Die Landesvertretung der Schülerinnen und Schüler Rheinland-Pfalz 
setzt sich, unter dem Stichpunkt „Eine Schule für alle“, für die Ent-
stehung einer Gemeinschaftsschule ein. Hier sollen mit starker indi-
vidueller Förderung Schülerinnen und Schüler verschiedenen Alters 
und verschiedener Begabungen miteinander zusammen lernen. 
Vor allem betrifft dies auch Schülerinnen und Schüler so ge-
nannter Förderschulen. Eine Trennung wie im bisherigen 
mehrgliedrigen Schulsystem findet nicht mehr statt. 

Das deutsche Schulsystem teilt seit jeher auf. Es teilt Schülerinnen und 
Schüler nach Alter, angeblicher Leistungsstärke, ja sogar nach sozia-
ler Herkunft und Einkünften der Eltern oder Erziehungsberechtigten 

LAKe

LAKe

Homo-
sexualität

Gemein-
schafts-
schule
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ein. Das Schulsystem ist dabei nicht einmal ein dreigliedriges, oftmals 
findet eine weitere Differenzierung statt. So hat auch die Förderschule, 
ehemals Sonderschule genannt, in Deutschland eine lange Tradition. 
Schülerinnen und Schüler, die scheinbar mehr Hilfe benötigen, Schüle-
rinnen und Schüler mit körperlichen und geistigen Einschränkungen, 
werden hier hin abgesondert. Hiermit entgeht ihnen nahezu jegliche 
Chance, in unserer Gesellschaft ein vollwertiges Mitglied zu werden. 

Auch die Schulform, die eigentlich integrieren sollte, die Gesamt-
schule, tut dies nicht vollkommen. Innere Leistungsdifferenzie-
rung ist auch hier an der Tagesordnung und lässt innerhalb eines 
Systems eine Hierarchie entstehen. Verbesserungen werden in den 
Integrierten Gesamtschulen erzielt, besser als das Lernen in einer 
Regelschule ist das Lernen und Zusammenarbeiten in einer Integ-
rierten Gesamtschule allemal. Allerdings sind auch hier Verbesse-
rungen in Bezug zum Thema „Eine Schule für alle“ zu erzielen.

In Rheinland-Pfalz ist die Differenzierung besonders stark, vor allem für 
diejenigen Schülerinnen und Schüler, die auf eine Förderschule ge-
schickt werden. Hier hat Rheinland-Pfalz deutschlandweit eines der dif-
ferenziertesten und am weitesten ausgebauten Systeme: Förderschulen 
für Menschen mit „Lernbehinderungen“, für Schülerinnen und Schüler 
mit geistigen Behinderungen und Schulen für verschiedenste körper-
liche Einschränkungen bietet das rheinland-pfälzische Schulsystem. 
Dies zeigt: Aufteilen ist die besondere Stärke des Schulsystems vor Ort. 

Eine starre Altersdifferenzierung findet darüber hinaus ebenso statt. 
Lernstand, Lernfortschritt, persönliche Entwicklung und Wünsche 
werden vernachlässigt, Schülerinnen und Schüler werden starr nach 
ihrem Alter abgefertigt. Individuelle Förderung sieht anders aus. 
Die verschiedenen PISA-Studien, aber auch empirische Forschun-
gen verschiedenster anerkannter BildungswissenschaftlerInnen in 
Deutschland, zeigen deutlich auf, dass der Weg, den Deutschland 
geht, weltweit nicht nur einmalig ist, sondern auch schlecht. Es be-
darf keiner Diskussion mehr, ob das Schulsystem der Bundesrepub-
lik ungerecht ist und Chancengleichheit im Keim erstickt – dies sind 
Fakten. Der Weg, den junge Menschen in der Schule nehmen, wird 
oftmals nicht mal von der Grundschule vorbestimmt, sondern von 
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der Herkunft der Schülerinnen und Schüler. Weisen diese von vorn-
herein Merkmale auf, die für das dreigliedrige Schulsystem nicht 
„normal“ sind, findet eine sofortige Aussonderung statt. Die vier-
jährige Grundschule unterstützt diesen Verlauf weitgehend. Nach 
der vierten Klasse werden junge Menschen anhand fragwürdiger 
Ergebnisse in Leistungstests und der Willkür von Beobachtungen 
einer Person einer Schulform zugewiesen. In der neuen Realschule+ 
ist die Empfehlung nach dem 6. Schuljahr sogar Zwang, hier kann 
Schülerinnen-, Schüler- oder Elternwille nicht mehr entscheiden.

Diese Entwicklung führt zu dem allseits bekannten Problem, dass vielen 
Schülerinnen und Schülern Perspektiven und ein Weg in die Mitte der 
Gesellschaft verwehrt werden. Bildung findet hier nicht zum Wohl der 
Schülerinnen und Schüler, des einzelnen Individuums statt, sondern zur 
Befriedigung einer altertümlichen, nach Klassen getrennten Denkweise. 

Entgegen einer weit verbreiteten Meinung führt die Differenzierung 
des Schulsystems nicht dazu, dass Schülerinnen und Schüler individu-
eller gefördert werden. Eine Verkleinerung der heterogenen Masse in 
mehrere „kleine Massen“ sorgt nicht dafür, dass diese der Homogenität 
näher kommen. Es zeigt nur augenscheinlich einen leichten Weg auf, 
Schülerinnen und Schüler in großen Klassen einfach unterrichten zu 
können, ohne viel Wert auf Individualität und persönliche Förderung 
und Entwicklung zu legen. In Wahrheit werden Schülerinnen und Schü-
ler so nicht optimal gefördert, oftmals bleiben die Schülerinnen und 
Schüler unter ihren Leistungen, unter dem, was sie sogar selbst leisten 
möchten. Die Motivation vieler Schülerinnen und Schüler wird zerstört. 
Schülerinnen und Schülern von Haupt-, Real- und Realschulen+ werden 
schlechte Zukunftsaussichten gegeben, auch hier werden Schülerinnen 
und Schüler wieder gleichgeschaltet. Auf Gymnasien verlieren Schü-
lerinnen und Schüler oftmals den Blick für Menschen, die außerhalb 
dieses Systems leben, die sozialen Kompetenzen werden zerstört. 

Außerdem zeigt sich das System Gymnasium schlecht darin, Schü-
lerinnen und Schüler auf ein Leben im Beruf vorzubereiten. Schüle-
rinnen und Schüler, die kein Abitur erreichen oder erreichen möch-
ten, sind hier einer denkbar schlechten Förderung unterzogen. 
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Allen Schularten gemein ist die Aberziehung von Selbstbestimmung 
und eigenständigem Handeln. Weiterhin haben alle Schularten die 
unzureichende Förderung sozialer Kompetenzen gemein. Lernen 
mit der Vielfalt von Menschen umzugehen, lernen, dass Menschen 
verschieden sind, verschiedene Bedürfnisse haben, und verschieden 
behandelt werden müssen, das geht unter. Der Blick für andere sozi-
ale Milieus wird von der Schullandschaft in Deutschland versperrt. 

Eine Schulart, in der alle Schülerinnen und Schüler lernen - unabhängig 
von sozialer Herkunft, Einschränkungen, Alter und Wissensstand - 
führt zur Behebung vieler der genannten Probleme. Deutschland ist hier 
auch im internationalen Vergleich hinterher, oftmals sogar Schlusslicht. 

Ziel muss es sein, eine Schule zu schaffen, die alle Schülerinnen und 
Schüler besuchen können. Eine Schule, in der verschiedene Abschlüsse 
unter einem Dach erworben werden können. Eine Schule, in der die 
Schülerinnen und Schüler voneinander und miteinander lernen, ein 
Aspekt, der nur aufgrund der Heterogenität einer Gruppe richtig funk-
tionieren kann. Die Vielfalt und die Unterschiede, die Menschen haben, 
sollten nicht, wie es zurzeit stattfindet, als negativ aufgefasst werden; 
es muss als Chance wahrgenommen werden, Toleranz, Offenheit und 
Vielfalt zu lernen. Die Lernfähigkeiten, die Schülerinnen und Schüler 
untereinander haben, müssen dafür anerkannt werden. Hierbei muss 
auch gesehen werden, dass Schülerinnen und Schüler unterschiedlichen 
Alters miteinander und auch voneinander lernen können. Ebenso muss 
eine wirkliche individuelle Förderung stattfinden, was nötigenfalls 
nur durch mehrere Lehrerinnen und Lehrer zu bewerkstelligen ist. Ein 
Kostenaufwand, der sich durch Reduzierung unnötiger Trennung und 
Aussonderung sowie die Abschaffung des Sitzenbleibens decken lässt.

Aus diesem Grund setzt sich die Landesvertretung der Schülerinnen 
und Schüler in Rheinland-Pfalz unter dem Stichwort „Eine Schule für 
alle“ für die Einrichtung einer Schulform, in der Schülerinnen und 
Schüler ohne äußere Leistungsdifferenzierung zusammen, bei individu-
eller, persönlicher Förderung lernen können, ein. Insbesondere Schü-
lerinnen und Schüler, die bisher eine Förderschule besuchen müssen, 
sollen in dieser Gemeinschaftsschule lernen können. Hier soll eine voll-
ständige Inklusion stattfinden, ohne in der Schule entstehende „Ersatz-
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Förderschulen“. Dabei soll die Gemeinschaftsschule Schülerinnen und 
Schüler von der Frühförderung, über die Grundschulzeit, bis hin zur 
Berufsreife sowie Mittleren Reife führen. Das Erreichen des Abiturs soll 
darüber hinaus auch möglich sein. Darüber hinaus ist es ein Ziel für die 
Landesvertretung der Schülerinnen und Schüler Rheinland-Pfalz, dass 
die neu zu gründende Schulform „Gemeinschaftsschule“ langfristig 
das vorhandene, mehrgliedrige Schulsystem ersetzt. Die Schulformen 
Grundschule, Förderschule, Realschule+ und Gymnasium, als Fernziel 
auch die Integrierte Gesamtschule, sollen durch die „Gemeinschafts-
schule“ ersetzt werden. Die Bildung von Berufsabschlussbezogenen 
Schulen (BBSen), sowie Oberstufenzentren soll möglich bleiben.

Schule muss erkennen, dass jeder Mensch für sich individuell ist, 
dass somit jeder Mensch für sich gefördert werden muss, und 
dass dies durchaus in „Einer Schule für alle“ gelingen kann.

Mehr als nur Chancengleichheit
Die LandesschülerInnenvertretung übt Kritik am Begriff der Chancen-
gleichheit. Diese wird momentan verstärkt gefordert, ist aber weder in 
Rheinland-Pfalz noch in Deutschland im Bildungssystem gegeben. 
Obwohl dies wünschenswert wäre, geht bloße Chancengleichheit 
der LandesschülerInnenvertretung nicht weit genug. Bei der For-
derung nach dieser wird suggeriert, dass alles in Ordnung wäre, 
wenn allen SchülerInnen die gleichen „Chancen“ hätten, sich zu 
entwickeln, gebildet zu werden und ihre Ziele zu erreichen.
Gerade die hohen Zahlen an SchülerInnen ohne Abschluss in Rhein-
land-Pfalz (Stand 2009: 3600 SchülerInnen verlassen jedes Jahr die 
Schule ohne irgend einen Abschluss) zeigen, dass es nicht genügt, zu 
versuchen, SchülerInnen zur gleichen Zeit das Gleiche beizubringen. 
Gleichheit ist somit in der Bildung ein verfehlter Begriff. Schließlich ist 
es von der persönlichen Situation des Einzelnen abhängig, ob er oder 
sie es schafft, die Chancen, die gegeben werden, auch wahrzunehmen.
Auch vom Begriff der Chancengerechtigkeit distanziert sich die Landes-
schülerInnenvertretung deutlich. In diesem Begriff ist die Idee enthal-
ten, dass es irgendwie messbar wäre, wie viele Chancen eine Person 
verdient hat und somit „gerechter“weise zugestanden bekommt.
Chancen sind kein knappes Gut, das in irgendeiner Form gerecht 
oder gleich verteilt werden müsste. Die LandesschülerInnenver-

Chancen-
gleichheit
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tretung spricht sich dafür aus, jede Person nach ihren Wünschen 
optimal und lebenslänglich zu fördern. Dass einige dabei mehr För-
derung als andere bedürfen und andere selbstständiger lernen, liegt 
auf der Hand. Ein gerechtes Bildungssystem gibt jedem Menschen 
zu jedem Zeitpunkt alle Chancen, die er oder sie sich wünscht.

Kopftuch
Die LSV spricht sich generell gegen religiöse Symbolik an Schu-
le aus. Verbote, die sich auf einzelne Religionsgruppen be-
ziehen (z.B.: Kopftuchverbot) lehnt die LSV jedoch ab.

Kopftuch



18 | Beschlusslage der LSV

48. LSK
Wahlalter
Die LSV RlP soll sich dafür einset-
zen, dass das Wahlalter abgeschafft 
wird. Jede Senkung des Wahlalters 
wird dabei als Schritt in die richtige 
Richtung betrachtet, weil die Sen-
kung eine gesamtgesellschaftliche 
Wahrnehmung des Problems stärkt. 
Darüber hinaus soll ab der 5. Klasse 
in der Schule über das Wahlsystem 
und die Parteien informiert wer-
den, um eine gewisse Kompetenz 
unter den WählerInnen zu fördern. 
Zudem soll im Unterricht Platz für politische Diskussionen gege-
ben sein. Dazu sollen sich Lehrkräfte auch Zeit nehmen dürfen.

Multimedia-Verbote
Der Landesvorstand der LSV soll sich dafür einsetzten, dass das in 
vielen Schulen eingeführte Multimediageräte-Verbot aufgehoben wird.

Wahlalter

Multimedia
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46. LSK
Mittagessen
An allen Schulen mit Nachmittagsun-
terricht muss ein warmes, abwechs-
lungsreiches, gesundes und ökologisch 
korrektes Mittagessen angeboten 
werden. Hierbei muss beachtet wer-
den, dass es auch eine vegetarische 
und vegane Alternative gibt. 

Ganztagsschulprogramm 
Die LSV RLP befürwortet das Aus-
bauen des Ganztagsschulprogramms 
in Rheinland-Pfalz, fordert eine 
konsequente Erweiterung des Angebotes, spricht sich jedoch gegen 
die verpflichtende Ganztagsschule aus. Jedem/r SchülerIn muss die 
Möglichkeit geboten werden, eine Ganztagsschule zu besuchen, da 
dies der gesellschaftlichen Ungleichstellung Alleinerziehender entge-
genwirkt und Frauen und Männern Entscheidungen für Familie und 
Beruf erleichtert. Ganztagsschulen müssen ein freiwilliges Angebot 
für SchülerInnen sein und dürfen nicht als Verwahranstalt fungieren, 
sondern sie sollen sich außerschulischen Organisationen öffnen und 
Unterrichtskonzepte unterstützen, die von dem starren 45-Minuten-
Takt abweichen und projektbezogenes Lernen fördern. Bildung ist 
Selbstzweck und es muss verhindert werden, dass die Wirtschaft mehr 
Einfluss auf Bildungsinhalte und -konzepte erhält. Die Einführung 
von Ganztagsschulen darf nicht einhergehen mit der Erhöhung der 
Stundentafel. SchülerInnen müssen bei der Ausgestaltung des Unter-
richtskonzeptes mitentscheiden können. Mit Verabschiedung dieses 
Beschlusses werden die Beschlüsse mit Betreff „Gesamtschule“
(30. LSK) und „Ganztagsschule“(37. LSK) aufgehoben.

Mittag-
essen

Ganztags-
schulpro-
gramm
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LSV-Förderverein
Der Landesvorstand wird dazu aufgefordert, dass sich ein LSV-För-
derverein gründet. Dieser Verein soll die LSV bei der Beschaff ung von 
finanziellen Drittmitteln von Stiftungen, Verbänden etc. unterstützen. 
Darüber hinaus soll der Förderverein als ein Pool von ehemaligen 
LSVlerInnen dienen, die die LSV weiterhin in ihrer Arbeit beraten 
können. Der Verein soll noch im April 2009 gegründet werden.

Förder-
verein

45. LSK

Von der Unterrichtsvollzugsan-
stalt zum Haus des Lernens

Damit Schule ein Ort ist, an dem 
Lernen Freude macht, müssen eini-
ge Voraussetzungen erfüllt sein: Das 
soziale Miteinander in der Schule 
Damit sich alle am Schulleben Betei-
ligten wohl fühlen, muss ein Klima 
des respektvollen und solidarischen 
Miteinanders herrschen. Niemand darf 
beschämt oder bloßgestellt werden.
Hierzu ist eine offene, positive 
Feedback-Kultur vonnöten. Nur so kann Kritik konstruktiv sein und 
zu Verbesserungen führen, sowohl im zwischenmenschlichen Be-
reich, als auch im Bereich des Lernens. Um dieses Ziel zu erreichen, 
müssen sich alle an der Schule beteiligten Personen, unabhängig von 
Alter, Geschlecht, ihrer Rolle in der Schule, ihrem Bildungsstand 
usw., gleichberechtigt begegnen können. Die Meinung eines Lehrers/
einer Lehrerin darf nicht mehr wert sein als die einer Schülerin/eines 
Schülers oder die eines/einer Schulangestellten. Die Ziffernnoten als 
Bewertungssystem sind kein Mittel einer solchen Feedback-Kultur. 
Sie schaffen vielmehr ein Schulklima, das von Konkurrenzden-
ken zwischen den Schülerinnen und Schülern und Leistungsdruck 

Lernen
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geprägt ist. Der Lehrer/die Lehrerin muss der Rolle des/der Beur-
teilenden gerecht werden und wird von Seiten der SchülerInnen 
nicht mehr als LernbegleiterIn und HelfendeR wahrgenommen. 

Die Rolle des Lehrers/der Lehrerin
Es ist für einen einzelnen Menschen unmöglich, alles zu wissen. Dies 
gilt auch für Lehrerinnen und Lehrer. Deswegen muss das weit verbrei-
tete Rollenbild der Lehrperson in Frage gestellt werden. Er/sie sollte den  
Schülerinnen und Schülern vielmehr die Methodenkompetenz vermit-
teln, die notwendig ist, damit die Lernenden sich das fachspezifische 
Wissen selbstständig aneignen können. Während des Lernprozesses
ist es Aufgabe des Lehrers/der Lehrerin, die Entwicklung der einzel-
nen SchülerInnen unterstützend zu begleiten. Hierzu ist regelmäßi-
ges, konstruktives Feedback unumgänglich. Damit Schülerinnen und 
Schüler fachspezifisches Wissen vertiefen können, sollte die Möglich-
keit bestehen, dass ExpertInnen in die Schule geholt werden. Generell 
muss Schule für andere Bildungseinrichtungen geöffnet werden. 

Regeln in der Schule
Aufgestellte Regeln, die einer Schule ermöglichen sollen, dass das 
Miteinander der vielen Beteiligten gut funktioniert, sollten prinzipiell 
von allen Interessengruppen gemeinsam, idealerweise im Konsens, 
festgelegt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass generell möglichst 
wenige feste Regeln bestehen, sondern üblicherweise situationsbedingt 
über Verhaltensgrundsätze gemeinsam entschieden wird. Nur so ist es 
möglich, dass SchülerInnen lernen, Regeln zu hinterfragen und nicht 
einfach unreflektiert zu befolgen. Grundsätzlich sollten jedoch nur so 
viele Regeln aufgestellt werden, wie unbedingt nötig. SchülerInnen 
sollen lernen, sich auch ohne Regeln so zu verhalten, dass sie die Frei-
heit anderer Menschen nicht mehr als unbedingt nötig einschränken. 

Die Abwesenheit von Zwängen aller Art
Damit Lernen erfolgreich ist, sollte es nicht aus Zwang, sondern aus 
Neugier erfolgen. Deswegen ist es wichtig, möglichst alle Zwänge in 
der Schule abzubauen. Zwänge erhöhen den Druck auf die SchülerIn-
nen, sodass die Lernatmosphäre zu leiden hat. Um Zwänge abzubauen, 
eignet sich ein offenes Raumkonzept, in dem sich die SchülerInnen 
selbst ihre Lernorte gestalten können, beispielsweise mit Stellwänden 
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und Vorhängen. Dabei ist darauf zu achten, dass prinzipiell allen jeder 
Raum zu jeder Zeit zugänglich ist. Wenn einE SchülerIn es beispiels-
weise für richtig hält, den Ort, an dem er/sie gerade lernt zu verlassen, 
muss das möglich sein und akzeptiert werden. Darüber hinaus ist es 
wichtig, den Stundenplan erheblich zu verändern. Es muss den Schü-
lerInnen ermöglicht werden, nach ihrem eigenen Rhythmus zu lernen 
und nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Leistung zu 
erbringen. Ein persönlicher Stundenplan sollte also in Abstimmung mit 
dem/der SchülerIn erstellt werdenund sich nach dessen Biorhythmus 
und Vorlieben/ Interessen richten. Außerdem ist es an der Zeit, den 
45-Minuten- Takt zu überdenken und ein neues, offeneres Zeitkon-
zept zu entwickeln. Nur so kann sich jedeR SchülerIn genau so viel 
Zeit nehmen, wie er/sie benötigt, um etwas Bestimmtes zu lernen. Nur 
so wird auf die Heterogenität der SchülerInnenschaft eingegangen.

Um die Umsetzung der in dem Antrag festgehaltenen Vorschlä-
ge zu gewährleisten, soll sich an den Schulen in Rheinland-Pfalz 
eine Steuergruppe bilden, über deren Zusammensetzung die 
Schule selbst entscheidet, aber sich aus SchülerInnen und Leh-
rerInnen zusammensetzt. Diese soll sich mit der Schulentwick-
lung gemäß den Vorschlägen dieses Antrags beschäftigen.

Schule demokratisieren
„Niemand wird als Demokrat geboren und die Siche-
rung der Demokratie ergibt sich nicht einfach natur-
wüchsig. Sie muss personal verankert werden.“ 
Prof. Dr. Gerhard Himmelmann

Dieses Zitat verdeutlicht, dass Demokratie, bzw. Demokratiekompetenz 
erlernt werden kann und erlernt werden muss, um eine demokratische 
Gesellschaft auf ein sicheres Fundament zu stellen. Im Umkehrschluss 
bedeutet dies, dass es Demokratie, ganz gleich ob als Lebens-, Gesell-
schafts- und Herrschaftsform schwer haben wird, so lange es keinen 
Ort gibt, an die Fähigkeit, demokratisch zu Handeln erlernt wird.
Demokratie braucht Bürgerinnen und Bürger, die eigenständig 
und kritisch denken und ihre Meinung zum Ausdruck bringen, 
nur so kann Demokratie stark und stabil sein. Um dies zu errei-
chen, muss Demokratie gelernt, erlebt und gelebt werden.

Demokrati-
sierung
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Demokratische Strukturen und Handlungsweisen erlernen, und 
somit auf ein Leben in der Demokratie vorzubereiten, ist an kei-
nem anderen Ort in der Gesellschaft so flächendeckend mög-
lich wie in der staatlichen Organisation Schule, einem pädago-
gisch geschützten Raum. Somit ist sie nicht nur der geeigneteste 
Raum, sondern es ist auch ihre unbedingte Aufgabe, Jugendli-
che zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern zu erziehen.

Demokratie muss also in der Schule vermittelt werden. Folgende 
Maßnahmen sollen dazu dienen, dass dies der Schule gelingt. 

Die Stundenzahl der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer, insbe-
sondere Sozialkunde, muss erhöht werden. Sozialkunde muss ab der 
Klassenstufe fünf unterrichtet werden. Demokratie als Herrschafts- 
Gesellschafts- und Lebensform muss intensiv behandelt werden.
Hierfür müssen die Lehrpläne des Sozialkundeunterrichts überarbei-
tet bzw. für die unteren Klassenstufen neu konzipiert werden, wobei 
das praktische Politik-lernen besondere Beachtung finden soll. Auch 
die Strukturen, Verfahrensweisen und Mitbestimmungsmöglichkei-
ten der SchülerInnenvertretung von der einzelnen Klasse und Schule 
über Landes- bis hin auf europäische Ebene müssen in den Lehrplänen 
des Sozialkundeunterrichts stärkere Beachtung finden als bisher.
Demokratie muss in der Schule gelernt und gelebt werden. Schulen 
muss eine demokratische Struktur verliehen werden. In allen Klas-
senstufen müssen Klassenräte eingeführt werden, die ca. wöchentlich 
Tagen können. Um eine basisnahe demokratische Schulstruktur zu 
schaffen, delegieren die Klassen Schülerinnen und Schüler in die Stu-
fenkonferenzen, diese in die Schulkonferenzen. Aus der Schulkonferenz 
werden Schülerinnen und Schüler in das Schulparlament delegiert, das 
paritätisch aus Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen besetzt ist und 
demokratisch über die Belange der Schule entscheidet. Die Gesamt-
konferenz der Lehrerinnen und Lehrer ist an die Beschlüsse des Schul-
parlaments gebunden. Um neue Schülerinnen und Schüler die direkte 
Integration in die demokratische Struktur der Schule zu ermöglichen, 
soll es zu Beginn jeden Schuljahres eine Einführung der neuen Schüle-
rinnen und Schüler in die demokratische Struktur der Schule und die 
SV-Arbeit der Schule durch die amtierende Schülervertretung geben.
Die SchülerInnenvertretung in den Schulen muss gestärkt werden. 
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Dies bedeutet, dass die Schülervertretung Stimmrecht in allen Kon-
ferenzen der Schule erhält. Die bereits per Rechtsvorschrift geregelte 
Finanzierung der SVen durch den Schulträger muss sichergestellt 
werden, damit die SV durch das durchführen von gewinnbringenden 
Aktionen (Parties etc.) nicht von ihrem Kerngeschäft abgelenkt wird. 
Regelmäßige Fortbildungen für SVen, die durch das Land finanziert 
und z.B. durch das IfB durchgeführt werden, vermitteln den SVen 
die grundlegenden methodischen und inhaltlichen Fähigkeiten.
Die Demokratisierung von Schule beginnt in der Ausbildung der 
LehrerInnen. Module zu Demokratiepädagogik müssen verpflichtend 
in der LehrerInnenausbildung sein. Entsprechende Fort- und Wei-
terbildungsmaßnahmen für die heutige Generation der Lehrerinnen 
und Lehrer müssen vermehrt und verpflichtend angeboten werden.
Das Verhältnis zwischen SchülerInnen und LehrerInnen muss sich 
grundlegend ändern. Das hierarchische SchülerInnen – LehrerInnen-
Verhältnis, das zu großen Teilen auf Autorität beruht, muss einem 
vertrauensvollen SchülerInnen- LehrerInnen-Verhältnis weichen, 
das auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt beruht. Ziel die-
ses Prozesses soll sein, dass SchülerInnen und LehrerInnen auf 
einer partnerschaftlichen Ebene zusammenarbeiten, auf Augen-
höhe miteinander kommunizieren und nach einem andauernden 
Prozess die Möglichkeit des gegenseitigen „duzens“ haben, um 
eine durch „siezen“ gegebene künstliche Distanz zu brechen.
Um die Weiterentwicklung des Unterrichts voran zu bringen, ist 
es von Nöten, eine Feedbackkultur zu fördern, z. B. in durch eine 
regelmäßige Evaluation zwischen den an Schule Beteiligten statt-
findet etwa durch Feedbackbögen, die in der Klasse ausgefüllt, aus-
gewertet und besprochen werden, diese sollen anonym sein, um 
eine Benachteiligung wegen negativer Kritik auszuschließen.

LAKe auf ein Jahr
LAKe sind grundsätzlich auf ein Jahr befristet, können je-
doch per LSK-Beschluss für ein weiteres Jahr verlängert wer-
den. Dies kann so oft geschehen, wie Bedarf besteht.

LSV-Homepage
Zugunsten einer besseren Übersicht und Orientierung und auf Grund 
des starken Wandels, den die LSV zur Zeit durchlebt, beantrage ich, 

LAKe

LSV-Home-
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dass die Homepage der LSV, möglichst bis zur Genehmigung der 
neuen Satzung der LSV RLP durch das fachlich zuständige Minis-
terium, komplett erneuert wird. Ziel soll ein gut strukturiertes und 
übersichtliches Menü, die Einführung eines leicht auffindbaren Im-
pressums und die Möglichkeit der schnellen Aktualisierung sein.

Beitritt zum bundesweiten Bündnis gegen Bildungsabbau
Die LandesschülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz tritt dem sich 
aufbauenden Bundesweiten Bündnis gegen Bildungsabbau (BBgB) bei. 

BSK-Austritt
Die LandesschülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz 
tritt aus der Bundesschülerkonferenz aus. 

Neue Vertretung auf Bundesebene
Die LSV RLP ist bei der Gründung einer neuen Schüle-
rInnenvertretung auf Bundesebene behilflich ist.

Positionierung Landeselternbeirat
Die LSV prüft die Position des LEB ihr gegenüber und bedenkt eine 
Zusammenarbeit mit dem LEB auf Grund dieser Überprüfung.

Bündnis 
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43. LSK
Wahlpflichtfächer
Der LaVo möge sich dafür einsetz-
ten, dass jede Schule in der 9. Klasse 
zwei Fremdsprachen und drei andere 
Fächer als Wahlpflichtfächer anbietet.

Werbung an Schulen
Der LaVo soll darauf hinwirken, 
dass werbende Organisationen, 
z.B. religiöse Verbände, die ihre 
Ideen und Grundsätze auf dem 
Schulgelände weitergeben möch-
ten, vorher vom Schulausschuss 
die Erlaubnis erhalten müssen.

42. LSK
Schulzeit
Die LSV spricht sich weiterhin gegen 
ein Abitur nach 12 Jahren aus, wie es 
in dem Modell der G8-GT-Schulen 
der Fall ist. Die LSV bleibt überzeugte 
Gegnerin der Schulzeitverkürzung 
jeder Art. Trotzdem soll sich die LSV 
darum bemühen bei der Ausgestal-
tung des Modells größtmögliche 
Mitspracherechte zu erhalten. Dazu 
soll ein LAK gegründet werden. 
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Schülerdatei
Die LSV/GG positioniert sich gegen die von der KMK ge-
plante Ansammlung von persönlichen Daten in einer soge-
nannten „Schülerdatei“. Bei endgültigem Beschluss der KMK 
sollen vom Landesvorstand Gegenaktionen geplant und Bünd-
nisse mit befreundeten Verbänden geschlossen werden. 

MNS+ („Modulares Netzwerk für Schulen“) des LMZ 
(Landesmedienzentrale) in Kombination mit VNC (Virtual 
Network Computing)

Die LSV möge sich näher mit der Schülerüberwachung durch 
MNS+ beschäftigen, überprüfen, ob es sich um einen Verstoß ge-
gen das Schulgesetz oder Landesdatenschutzgesetz handelt und 
ggf. rechtliche Schritte ergreifen oder darauf hinwirken, dass die 
(Privat)Nutzung der Schulnetzwerke eindeutig geregelt wird. 

Bildung eines LAKs Demokratie
Es soll ein LAK Demokratie gegründet werden. 

Bildung eines LAKs GLSV
Es soll ein Landesarbeitskreis gegründet werden, der die gleich-
mäßige Vertretung aller Schultypen der GLSV erarbeitet. 

Bildung eines LAKs Integration
Der LaVo soll sich mit dem Thema Integration von MigrantInnen 
beschäftigen. Dazu soll ein LAK Integration gebildet werden. Die-
ser soll sich unter anderem folgendem Thema widmen: Es soll ein 
Konzept erarbeitet werden, welches eine Alternative zum Einbür-
gerungstest darstellt, z.B. durch die Einführung von kostenlosen, 
verpflichtenden Deutschkursen für MigrantInnen. Ein besonderer 
Schwerpunkt der Arbeit soll auf der Frühförderung von Kindern durch 
verpflichtende und vor allem kostenlose KiTa-Angebote liegen. 

Studiumsvorbereitung
Die LandesschülerInnenvertretung soll sich für eine bessere 
Vorbereitung in den rheinlandpfälzischen Gymnasien und Ge-
samtschulen auf das Studium einsetzen. Diese soll in Form von 
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breitgefächerten Infoveranstaltungen an den Schulen sowie schü-
lerInnengerecht an Universitäten erfolgen. Außerdem sollen Leh-
rerinnen und Lehrer ihre Zeit für persönliche beratende Gesprä-
che mit den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen.

Unterrichtsausfall
Die LSV RLP spricht sich auch weiterhin gegen den ständigen Un-
terrichtsausfall aus. Die LSV fordert vom MBWJK ein angemes-
senes Programm, das dem entgegen wirkt. Das Projekt erweiterte 
Selbstständigkeit (PES), bis es eine bessere Methode gibt Unter-
richtsausfall zu verhindern, soll von der LSV unterstützt werden. 
Die Unterstützung dieser Übergangslösung soll spätestens zum 
Schuljahr 2011/2012 auslaufen, wenn nicht ein vorher veröffentlich-
tes Konzept des Ministeriums von der LSV Unterstützung findet. 

41. LSK
Keine Rauchverbote
Die LandesschülerInnenvertretung 
Rheinland-Pfalz lehnt ein generel-
les Rauchverbot an Schulen ab. Der 
Nichtraucherschutz soll aber, bei-
spielsweise durch Einrichtung von 
spezifischen Raucherarealen gewähr-
leistet werden. Damit verbunden soll 
Suchtprävention erweitert werden 
und Nikotin thematisiert werden. 

Keine Bestätigung für LSV- 
Tätigkeiten ohne Entlastung

Das Ministerium soll darauf hingewiesen werden, neben dem Glück-
wunschschreiben zu Beginn des Schuljahres auch wieder regelmäßig 
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ein Bestätigungsschreiben am Ende des Schuljahres zu verschicken. 
Dieses jedoch erst nach der LSK, an der die Entlastung stattfindet. 
Sodass nur entlastete Personen eine Bescheinigung erhalten.

BSK-Beitritt
Die LSV RLP strebt einen Beitritt in die Bun-
desschülerInnenkonferenz an.

Schnelle Entscheidungen
Der LaVo kann wichtige tagespolitische Dinge über das Arbeitspro-
gramm stellen. Die Wichtigkeit eines Themas soll im LaVo und im 
LA abgestimmt werden und beide müssen zustimmen. Wobei diese 
Freiheit nur dem LaVo erteilt werden kann, wenn die Zeit nicht reicht 
über den Antrag im LA abzustimmen. Der/die PressereferentIn soll 
die Freiheit bekommen, Abstimmungen auf 24 Stunden anzusetzen. 

Kulturunterricht
Die LSV RLP setzt sich für einen sg. „Kulturunterricht“ anstatt des 
Religions- bzw. Ethikunterrichts bis einschließlich der 8. Klassenstufe 
ein. In diesem Unterrichtsfach sollen religiöse und kulturelle Fragen 
erarbeitet und geklärt werden. Es muss darauf geachtet werden, dass 
alle Religionen gleich behandelt werden. Hierzu kommen auch Tages-
aktuelle Kulturereignisse und ihre Gründe. Ab der 9. Klassenstufe soll 
es den SchülerInnen frei stehen, auch einen „normalen“ Religionsunter-
richt zu besuchen, Kulturunterricht soll aber weiter erhalten bleiben.

Kultur-
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40. LSK
Strafen für SchulschwänzerIn-
nen

Der Landesvorstand soll sich für indi-
viduelle Maßnahmen im Umgang mit 
SchulschwänzerInnen einsetzen. Maß-
nahmen wie elektronische Fußfesseln, 
Nachsitzen, etc. lehnen wir ab. Schule 
soll Hilfen zur Lebensbewältigung 
speziell für sozial Benachteiligte parat 
haben und SchulschwänzerInnen soll 
von Jugend- bzw. (Schul-)Sozialarbei-
terInnen Beratung angeboten werden. 

Bionahrung
Die LSV RLP soll sich für Bionahrung sowie vegetarische 
und vegane Alternativen an allen Schulen einsetzen. 

Zusammenarbeit
Die LandesschülerInnenvertretung RLP tritt der verbandsübergrei-
fenden „Initiative länger gemeinsam lernen“ bei und engagiert sich 
in dieser Form von Mitgestaltung von Projekten und Veröffentlichun-
gen. Des Weiteren besucht der LaVo die Treffen und Arbeitssitzungen 
der Initiative. Er wird mit der Abwicklung des Beitrittes beauftragt. 
Die LSV RLP geht mit dem Beitritt keine fi-
nanziellen Verpflichtungen ein. 

Software
Die LSV fordert, dass die Entwicklung und Anwen-
dung freier Software an Schulen ausdrücklich unterstützt 
wird. Als Zeichen hierfür soll die LSV-eigene IT innerhalb 
von 2 Jahren auf freie Software umgerüstet werden. 
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Schulbeginn
Der LaVo soll sich dafür einsetzen, dass mit der von der LSV RLP gefor-
derten Schulreform hin zu selbstbestimmten Lernen auch ein flexibler 
Schulbeginn entsteht. Hierdurch sollen die SchülerInnen die Möglich-
keit bekommen, die Unterrichtszeiten selbst festlegen zu können. 

LehrerInnenbewertung 
Die LSV soll sich für eine anonyme Bewertung ihrer Lehrkörper 
einsetzen. Diese soll in etwa so ablaufen, dass die SchülerInnen 
halbjährlich oder auf Antrag durch die KlassensprecherInnen einen 
Bewertungsbogen z.B. mit der Aspektsetzung auf Unterrichtsgestal-
tung, Lerneffekt, etc. ausfüllen. Dieser soll von der jeweiligen SV 
ausgewertet und - besonders bei negativen Ergebnissen - mit dem/
der LehrerIn besprochen werden. Bleiben Probleme jedoch dauer-
haft und klassenübergreifend bestehen, sollte es die Möglichkeit 
geben, den/die Lehrer/in zu einer Fortbildung zu verpflichten.

Hausaufgaben
Der Landesvorstand der LSV/GG soll sich dafür einsetzen, dass 
im „Hausaufgabenparagraph“ §46 SchuO eine Definition von 
Hausaufgaben erfolgt und zwischen unterrichtsvorbereitenden 
Hausaufgaben und Übungs-Hausaufgaben unterscheidet. Übungs-
Hausaufgaben sollen nicht zur Leistungsfeststellung und Leis-
tungsbeurteilung herangezogen werden dürfen (§45 SchuO, Abs. 2). 
Sanktionen werden nicht in Form von Noten gegeben, sondern mit 
pädagogischen Maßnahmen, deren Höchstmaß im Einvernehmen 
mit dem Klassenrat festgelegt ist. Übungsaufgaben sollen prinzi-
piell freiwillig sein, aber vorher als solche angekündigt werden.
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39. LSK
LSV-Ehemaligenbeirat
Es wird ein LSV-Ehemaligenbeirat 
gegründet, in welchen ehemalige 
Landesvorstands- und Landes-
ausschuss, sowie Länderratsde-
legierten eintreten können.
Ein LSV-Ehemaligenbeirat soll 
folgende Ziele verfolgen:
1.Ein ExpertInnenpool von ehe-
maligen LSVlerInnen, welche den 
neuen LaVos mit ihren gesam-
melten Erfahrungen betreffend 
Methodik, Gelder-Akquise, Öf-
fentlichkeitsarbeit und Basismobilisierung, helfen sollen.
2.Ein dauerhaftes Gremium soll entstehen, welche der star-
ken Fluktuation von Landesvorständen durch eine kon-
tinuierliche Einarbeitung entgegenwirkt.
3.Ehemalige LSVler, welche nach ihrer SchülerInnenzeit in Positio-
nen ( z.B. Landtage, Stiftungen etc.) gekommen sind, sollen durch 
den Beirat weiterhin der LSV nahe stehen, sodass diese Einfluss 
auf den politischen Diskurs im Sinne der LSV nehmen können. 

Gemeinschaftskunde
Die LSV setzt sich dafür ein, dass SchülerInnen in der gym-
nasialen Oberstufe zwei gemeinschaftskundliche Fächer als 
Leistungskurse wählen können. Eine gemeinsame Benotung 
aller drei Fächer in einer Note Gemeinschaftskunde wird ab-
gelehnt. Die Fächer sollen separat benotet werden. 

Leistungskurskombination
In der gymnasialen Oberstufe soll es möglich sein ein künstleri-
sches und ein gemeinschaftskundliches Fach wählen zu können. 

LSV-Struktur
Die LSV fordert, dass es ab dem 5. Schuljahr eine Unterrichtsrei-
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he mit einer/m Sozialkundelehrer In oder der SV gibt, mit dem die 
Strukturen der SV/LSV/BSV/OBESSU behandelt werden muss. 

Abitur
Die LSV fordert, dass sich jedeR SchülerIn selbst aussuchen 
kann, welches Leistungskursfach er/sie abstufen will. 

Kunst
Die LSV fordert, dass SchülerInnen in der gymnasialen 
Oberstufe kein künstlerisches Fach wählen müssen.

38. LSK
Eltern in der Schule
Die LSV soll in der Öffentlichkeit 
fordern, dass der LEB sich als Vertre-
tung der Eltern und deren Meinung 
sieht und in keinem Fall als Vertre-
tung der SchülerInnen oder deren 
Meinung. Der LEB soll erst dann 
wieder von der LSV anerkannt wer-
den, wenn sich das Selbstverständnis 
geändert hat. Der Kontakt zum LEB 
soll aber weiterhin erhalten bleiben. 

LehrerInnenevaluation
Der LaVo soll sich dafür einsetzen, dass in Rheinland-Pfalz 
eine LehrerInnenevaluation prinzipiell einmal im Halbjahr 
durch SchülerInnen und das Kollegium durchgeführt wird. 
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37. LSK
Ganztagsschule
Die LSV setzt sich für die Einführung 
der verpflichtenden Ganztagsschule 
nach der Vorstellung der LSV ein.  

Lehrstunden
Die LehrerInnenstunden einer 
Schule sollen erhöht werden, 
wenn dadurch neue Lehrkräf-
te eingestellt werden können. 

Rechtschreibung
Die neuen Rechtschreibregeln sollen anerkannt werden. Generell 
soll man sich bemühen mehr Möglichkeiten gelten zu lassen, also 
Kann-Regeln einzuführen, statt immer mehr für falsch zu erklären. 

Facharbeit
Das MBFJ soll eine Broschüre zum Thema FA erstel-
len. Wir wirken daraufhin, dass Lehrkräfte die SchülerIn-
nen rechtzeitig über neue Regelungen informieren. Dies 
kann z.B. über eine Rechtsverordnung geregelt werden. 

Mehr Lehrkräfte
Die Investitionen in Lehrkräfte soll erhöht werden und durch eine öf-

E-Mail Verteiler
Der LaVo soll darauf hinarbeiten, dass in jeder größeren Stadt 
oder zumindest in jeder Stadt in welcher sich mehrere Schu-
len befinden, E-Mail Verteiler entstehen, in welchen sich jegliche 
Mitglieder von SV-Vorständen oder -Teams, sowie alle anders in 
der SV oder LSV Tätigen (RAK- und LSK-Delegierten) eintra-
gen können, um einen besseren Informationsaustausch zu er-
möglichen und SV-Arbeit besser vernetzten zu können.
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36. LSK
Facharbeit 1
Der LaVo der LSV/GG soll sich 
dafür einsetzten, dass die Regelung 
zur Facharbeit geändert wird, hin 
zu einer rein freiwilligen Rege-
lung, die für alle möglich ist, aber 
ohne Nachteile bei Nichtnutzung.

informationelle Selbst-
bestimmung

Die LSV wehrt sich gegen und unter-
stützt Aktionen gegen Einschränkun-
gen der Bewegungsfreiheit und des Rechts auf informationelle Selbst-
bestimmung, z.B. durch Kameras und Zäune auf dem Schulgelände. 

nationale Bildungs standarts
Der LaVo soll sich mit den bereits existierenden nationalen Bil-
dungsstandards auseinandersetzen und eigene, möglichst sinnvol-
lere und soft skills beschreibende, Bildungsstandards erstellen. 

fentliche Kampagne Druck auf das Bildungsministeriums ausgeübt wer-
den, um mit Nachdruck auf diese Problematik aufmerksam zu machen. 
Dabei soll darauf geachtet werden, dass keine unzureichend Ausge-
bildete, wie Bachelor oder PES-ProjektlerInnen, eingestellt werden. 

Kultusministerkonferenz
Wir setzten uns für die Abschaffung der KMK ein. 

Berufsverbot
Die LSV fordert die schnellstmögliche Einstellung des Hei-
delberger Lehrers Michael Csaszkóczy, dem aufgrund po-
litischer Arbeit der Lehrberuf versagt wurde.
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Libli/Herausgeberin
Die Redaktion der beiden SchülerInnenzeitungen (RLP & 
Hessen) sollen künftig zusammenarbeiten können. 

Libli/Amtszeit
Die Amtszeit der von der LSK gewählten Lichtblick-Redakteu-
re wird von einem Jahr auf zwei Jahre verlängert. Es wird je-
doch auf jeder 1. LSK im Schuljahr die Möglichkeit geben, dass 
sich Interessierte als zusätzliche Redakteure zur Wahl stellen. 
Bei Problemen inner- oder außerhalb der Redaktion ist es mög-
lich sich zur nächsten LSK abwählen zu lassen, falls jemand 
anders sich bereit erklärt diesen Posten zu übernehmen. 

Agenda 2010
Die LSV lehnt die Agenda 2010 und vergleichbare oder darüber hin-
ausgehende Konzepte der Opposition ab und engagiert sich in und 
mobilisiert nicht nur zu entsprechenden Gegenaktionen, sondern 
entwickelt in einem Arbeitskreis oder wie auch immer ein Alterna-
tivkonzept zum Umbau des Sozialstaates, das auch realistisch ist. 

EU-Osterweiterung und EU-Verfassung
Die LSV begrüßt die EU-Osterweiterung und Aktionen, die der 
Integration und der Förderung eines gemeinschaftlichen Ge-
fühls dienen. Die weitere Entwicklung soll kritisch verfolgt wer-
den und dabei besonders darauf geachtet werden, dass: 
a) sozialpolitische Unterschiede, sowie Unterschie-
de in Rechtsgrundlagen abgebaut werden.
b) Man alle Bürger aufklärt und die EU basisdemokratischer wird
c) Die Friedensgemeinschaft EU keinen Großmächtekampf pro-
voziert oder es in der EU bald weniger, statt mehr (etwa durch 
den zusätzlichen Einsatz in einer EU- Streitmacht) Militär gibt.
d) Die Vernetzung innerhalb des Obessu-Rates zu verbessern

EU-Verfassung
Die LSV lehnt die EU-Verfassung in ihrer jetzi-
gen Form ab und ruft zu Gegenaktionen auf.

EU-Verfas-
sung

EU-Ost-Er-
weiterung

Agenda 
2010

Lichtblick

Lichtblick



 57.–30. LSK | 37

35. LSK
Bundes-SV
Die LSV Rheinland-Pfalz bemüht 
sich eine bundesweite SV Struktur 
entstehen zu lassen. Diese muss 
unserem Demokratieverständnis 
entsprechen. Dies zu entscheiden 
liegt bei den exekutiven Gremien 
(LaVo, LäRa, BDK- Delegation). 

Schuluniform
Die LSV ist gegen jedwede Einrich-
tung von Schuluniformen oder das 
Verbot bestimmter Kleidungsstücke. 

Schulzeitverkürzung
Die LSV setzt sich für ein 13jähriges Abitur ein. 

Sportunterricht
In jeder Stufe sollen mehrere unterschiedliche Sportkurse zur 
Wahl gestellt werden, die  genauso verpflichtend oder nicht 
verpflichtend sind wie alle anderen Fächer. Diese Kurse soll-
ten gemischt (w/m) sein. Außerdem sollen zusätzlich weitere 
Sport-AGen angeboten werden. Der Sportunterricht soll unter 
anderem aufgrund des Einsatzes der/des SchülerIn und des so-
zialen Verhaltens bewertet werden (wenn bewertet wird).
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34. LSK
Drogenpolitik
Die LSV setzt sich für die Lega-
lisierung von Cannabis ein. 

Zusammenarbeit
Die LSV unterstützt fol-
gende Kampagnen:
– Demokratie und Courage 
(Hauptträger DGB Jugend)
– Bündnis LSV,LEB,GEW 
– Jetzt reicht´s (Träger GEW)
– SAU (Träger Naturschutzjugend) 

SV-Rechte
Die SVen auf Schulebene müssen 
mehr Mitbestimmungsrechte erhalten. Dies kann beispielsweise 
durch eine Gleichsetzung der SV-Rechte mit den Mitbestimmungs-
rechten der Elternvertretung (vgl. SchulG RLP §35 (4)) geschehen. 

Lehrprobe
Alle SchülerInnen müssen Einfluss auf Lehrprobenbewertung neh-
men dürfen, indem es ihnen möglich ist der Besprechung beizuwoh-
nen, um hier ihre Meinung zu der gehaltenen Stunde zu äußern. 

Zentralabitur
Es soll kein Zentralabitur eingeführt werden. 

Lehrplan/Sozialkunde
An allen Schulen in RLP soll der Sozialkunde-
unterricht früher eingeführt werden. 

Lehrplan/Drogen
Es soll eine Fächer übergreifende, nachhaltige, objektive Drogen-
aufklärung eingeführt werden. Ab der ersten Klasse soll über legale 
Drogen aufgeklärt werden, ab der 5. Klasse über illegale Drogen. 
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LehrerInnenfort- und Ausbildung
Wir sprechen uns gegen ein Bachelor of Education aus. Weiterhin 
sollten alle LehrerInnen, egal welcher Schulart, die selben Möglich-
keiten auf Gehaltserhöhungen haben. Außerdem soll auf die prakti-
sche Seite mehr Werte gelegt werden und die StudentInnen so früh 
wie möglich und so oft wie möglich Schulpraktika machen. Bei der 
Fortbildung soll auf jährliche Besuche wert gelegt werden. Weiterhin 
soll sich die Fortbildung in jedem Fach mehr mit alternativen, selbst-
bestimmten und individuellen Lehrmethoden auseinandersetzen. 

Gewalt
Die LSV RLP setzt sich für Gewaltpräventionen und Gewalt-
präventive Projekte ein und unterstützt sie, wenn möglich. 
Hauptsächlich sollte es um primäre Präventionen gehen. 

Umwelt
Das Ministerium soll sich wieder verstärkt für die ausschließ-
liche  Umwelterziehung an Schulen einsetzten. Umwelt AGs 
sollen gefördert, Umweltpapier stärker benutzt, Müll soll 
mehr vermieden, Umwelt und Natur soll in §1 des Schulge-
setztes und in die Lehrpläne aufgenommen werden. 

Qualitätsmanagement
Eine Qualitätsverbesserung von Schulen soll 
durch folgende Punkte erreicht werden:
– die kritische Deutung empirischer Schulleistungsvergleiche
– die pädagogische Gestaltung von SchülerInnenleistungsvergleiche
– die Verhinderung von standardisierten Prüfungen
– die qualitative Verbesserung der Lernnote
– die Investierung in Unterrichtspersonal
– die Garantierung von Lehr/Lernmittelfreiheit
– die materielle Absicherung der Lernenden
– die Finanzierung von Bildung durch gesellschaftliche Umverteilung
– die Institutionalisierung der Mitbestimmung von SchülerInnen
– die Unterstützung von freien Beteiligungsformen 
– die Stärkung von SchülerInnenvertretungen
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– die offene Gestaltung von Schulen
– die Schaffung von autonomen Schulen 
– die Bewahrung von staatlicher Verantwortung
– die Erneuerung der Unterrichtsformen
– die Aufhebung von Fächergrenzen
– die verstärkte Medienerziehung 
– Begleitung SchülerInnen, nicht durch Beurteilung
– Die Einführung eines Lehrerfeedbacks
– Förderungen statt Forderungen und durch Integration statt Selektion 
– die Umgestaltung des Schulsystems
– die Senkung von Pflichtstunden
– Förderung selbstbestimmten und selbstverantwortlichen Handelns

Bewertungssysteme 1
Zu jedem Zeugnis muss eine verbale Beurteilung gereicht werden. 

Bewertungssysteme 2
Leistungsvergleiche auf jeder Ebene werden abgelehnt.

Sponsoring
Auf Landesebene soll ein Geldtopf eingerichtet werden, in den Fir-
men einzahlen können und die Landesregierung das Geld verteilt mit 
Zustimmung der LSV. Die Gelder können von jeder Einzelperson aber 
auch Vereinigungen, Organisationen, Firmen und ähnlichen in einen 
Topf einbezahlt werden. Auch Sachspenden werden angenommen.
Die LSV, sowie die SVen an den Schulen müssen mit gleich-
berechtigter Anzahl der Stimmen in den Gremien vertre-
ten sein, die über die Verteilung des Gelds bestimmen.

§ 1 c SchuG
Die Schulgesetz-Änderung §1c, nach der ehemalige Erziehungs-
berechtigte volljähriger SchülerInnen auch ohne deren Zustim-
mung informiert werden sollen, wird grundlegend abgelehnt.

SchulpsychologInnen
Es soll pro 5 Schulen einE Schulpsycholo-
gIn auf Vollzeit eingestellt werden. 
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32. LSK
Rückmeldung
Allen rheinland-pfälzischen Schüle-
rInnen soll die Möglichkeit gegeben 
werden, die Unterrichtsmethodik 
ihrer LehrerInnen mittels anonymer 
Fragebögen kritisieren/befürworten 
zu können. Dabei ist der Fragebogen 
in zwei Teile gegliedert: Der erste 
besteht lediglich aus einem anony-
men Ankreuz-Feedback. Im zweiten 
Teil bekommen die SchülerInnen 
die Möglichkeit ein schriftliches 
Feedback abzugeben. Dieses wird 
dann von einem SchülerInnen-
Gremium anonymisiert und weitergegeben. 

Ombudsfrau/mann
Die LSV RLP setzt sich beim Ministerium für die Einstellung ei-
ner Ombudsfrau/eines Ombududsmannes ein, die/der von da an 
als AnsprechpartnerIn bei Schulproblemen für alle rheinland-pfäl-
zischen SchülerInnen jederzeit erreichbar ist. Die LSV entscheidet 
mit über die Person, die diesen Posten besetzen soll. Diese Person 
würde die damit anfallende Arbeit unentgeltlich ausführen. 

SV-Aufbau
Die Basis-SVen werden in ihrer Arbeit unterstützt. Dies kann bei-
spielsweise durch eine Neuauflage des SV-Handbuchs, durch eine 
Hilfe beim Vorgehen bei wichtigen Entscheidungsprozessen (z.B. 
beim Qualitätsmanagement), durch Anregung/ Tipps etc. erfolgen.
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Schulbücher
Die LSV fordert das Ministerium auf die Kosten für Schulbücher zu 
tragen, ohne die Aktualität und die Freiheit der Buchauswahl ein-
zuschränken. Diese Mittel dürfen nicht vom Schuletat abgezogen 
werden. Die Oberstufe ist von dieser Regelung ausgeschlossen.

VertrauenslehrerInnen
Die LSV macht sich dafür stark, dass die SVen in Zukunft stärker 
durch die VertrauenslehrerInnen unterstützt werden. Auch Schul-
leitungen sollen angehalten werden, sich stärker dafür einzusetzen, 
dass sich SchülerInnen politisch engagieren, SV-Teams bilden und 
ihre Ämter (z.B. das Amt der/s LSK-Delegierten) wahrnehmen.
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30. LSK
MSS
Die LSV RLP ersieht diese Reform der 
Oberstufe nach den bisherigen Eindrü-
cken als gescheitert und wenig sinnvoll 
an und lehnt sie deshalb ab. Grund-
sätzlich sind wir für eine Diskussion 
über Reformen der Oberstufe jedoch 
bereit, solange die Interessen der Schü-
lerInnen maßgeblich in die Entschei-
dungsfindung einbezogen werden. 

Gesamtschule
Jedem/r SchülerIn muss die Mög-
lichkeit geboten werden, eine Ganztagsschule zu besuchen, da dies 
der gesellschaftlichen Ungleichstellung Alleinerziehender entge-
genwirkt und Frauen und/ oder Männern Entscheidungen für Fa-
milie und Beruf erleichtert. Ganztagsschulen sollen ein freiwilliges 
Angebot für SchülerInnen sein und dürfen nicht als Verwahranstalt 
fungieren, sondern sie sollen sich außerschulischen Organisationen 
öffnen und Unterrichtskonzepte unterstützen, die von dem starren 
45- Minuten- Takt abweichen und Projekt bezogenes Lernen för-
dern. Bildung ist Selbstzweck und es muss verhindert werden, dass 
die Wirtschaft mehr Einfluss auf Bildungsinhalte und -konzepte 
erhält. Die Einführung von Ganztagsschulen darf nicht einherge-
hen mit der Erhöhung der Stundentafel. SchülerInnen müssen bei 
der Ausgestaltung des Unterrichtskonzeptes mitentscheiden.
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Die LandesschülerInnenkonferenz (LSK) ist das höchste beschlussfas-
sende Gremium der LSV Rheinland-Pfalz. Sie beschließt über grund-
sätzliche, Schülerinnen und Schüler betreffende Fragen in Form 
von Anträgen an die Konferenz. Daneben wählt sie den jeweiligen 
Landesvorstand, die Delegierten zur Bundesebene, die „Lichtblick“-
Redaktion und KassenprüferInnen. Auch das jährliche Arbeitspro-
gramm für die LSV wird von der LSK bestimmt. Zur LSK entsenden 
die Kreis- und StadtschülerInnenvertretungen Delegierte nach 
einem jedes Jahr anhand der SchülerInnenzahlen neu festgelegten 
Delegiertenschlüssel. Nähere Infos zu den einzelnen LSKen findet 
ihr auf unserer Homepage: www.lsvrlp.de
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54. LSK, 12. Dezember 2011, rheinland-pfälzischer Landtag, Mainz
53. LSK, 28.–30. Oktober 2011, Sebastian-Münster-Gymnasium, Ingelheim
52. LSK, 27.-29. Mai 2011, Sophie-Hedwig-Gymnasium, Diez
51. LSK, 24. Januar 2011, Mainzer Rathaus
50. LSK, 19.–21. November 2010, IGS Enkenbach-Alsenborn
49. LSK, 23.–25. April 2010, Lina-Hilger-Gymnasium, Bad Kreuznach
48. LSK, 30. November 2009, Mainzer Rathaus
47. LSK, 02.–04. Oktober 2009, IGS Ludwigshafen-Gartenstadt
46. LSK, 20.–22. März 2009, IGS Rockenhausen
45. LSK, 26.–28. September 2008, Sebastian-Münster-Gymnasium, Ingelheim
44. LSK, 18.–20. April 2008, Heinrich-Heine-Gymnasium, Kaiserslautern
43.2 LSK, 17. Dezember 2007, Mainzer Landtag
43. LSK, 28.–30. September 2007, Johannes-Gymnasium, Lahnstein
42. LSK, 11.–13. Mai 2007, IGS Ernst-Bloch Ludwigshafen-Oggersheim
41. LSK, 29.09.–01.10.2006, Lina-Hilger-Gymnasium, Bad Kreuznach
40. LSK, 10.–12. März 2006, Rabanus-Maurus-Gymnasium, Mainz
39. LSK, 14.–16. Oktober 2005, Görres-Gymnasium, Koblenz
38. LSK, 22.–24. April 2005, Sebastian-Münster-Gymnasium, Ingelheim
37. LSK, 08.–10. Oktober 2004, Lina-Hilger-Gymnasium, Bad Kreuznach
36. LSK, 14.–16. Mai 2004, Heinrich-Heine-Gymnasium, Kaiserslautern
35. LSK, 26.–28. September 2003, Stefan-George-Gymnasium, Bingen
34. LSK, 23.–25. Mai 2003, Rhein-Gymnasium, Sinzig
33. LSK, 13.–15. September 2002, Goethe-Gymnasium, Germersheim
32. LSK, 19.–21. April 2002, St.-Matthias-Gymnasium, Gerolstein
31. LSK, 26.–28. Oktober 2001, BBS Koblenz
30. LSK, 16.–18. März 2001, Uni Mainz


